
15. bis 17. Juni 2012  Kardinal-Wendel-Haus, Homburg 

 

Beschluss 5 

Um was es geht: 

Antragsteller/-in: 

 

 

 1 

Der BDKJ-Diözesanverband gründet einen eigenen Verein als Rechts- und Vermögensträger 2 

mit dem Namen „Trägerwerk des BDKJ Diözesanverband Speyer“ mit dem Zusatz eingetra-3 

gener Verein (e.V.). 4 

 5 

Gleichzeitig wird die Diözesanordnung entsprechend der Änderungen im Anhang zu diesem 6 

Antrag angepasst. 7 

 8 

Im Rahmen dieser Diözesanversammlung werden die Gründungsmitglieder der Versammlung 9 

des Trägerwerks gewählt. Neben den stimmberechtigen Mitgliedern des Diözesanvorstan-10 

des, die für die Dauer ihrer Amtszeit geborene Mitglieder des Vereins sind, wählt die BDKJ-11 

Diözesanversammlung bis zu zwölf weitere Mitglieder, die alle voll geschäftsfähig sind. Die 12 

Mitgliedschaft der weiteren Mitglieder endet mit der Diözesanversammlung, die zwei Jahre 13 

nach der Wahl stattfindet. Weitere Bestimmungen werden in der Satzung des Trägerwerks 14 

getroffen, die den neu gewählten Mitgliedern als Empfehlung mitgegeben werden. 15 

Die Übertragung der Finanzen des BDKJ Diözesanverbandes Speyer zum Trägerwerk des 16 

BDKJ Diözesanverband Speyer wird, vorbehaltlich der Genehmigung durch den BDKJ-17 

Bundesverband, den Diözesanbischof und den zuständigen Ämtern (Finanzamt und Amtsge-18 

richt), zum 01.01.2013 vorgenommen.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja-Stimmen: 47 x angenommen 

Nein-Stimmen: 2 O abgelehnt 

Enthaltungen: 0 O vertagt 
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Anhang 1 Beschluss 5 

  

Alt 1 
§ 6 Mitgliedschaft 2 
(3) Der Beitrag von auf Dekanats- bzw. 3 

Diözesanebene aufgenommenen Mit-4 
gliedsverbänden wird über das oberste 5 
Leitungsgremium des Mitgliedsverban-6 
des an die Diözesanstelle des BDKJ Diö-7 
zesanverbandes Speyer entrichtet, die 8 
den für die Bundesebene vorgesehenen 9 
Anteil an die Bundesstelle des BDKJ 10 
weiterleitet. 11 

 12 
 13 
§ 6 Mitgliedschaft 14 
(6) Die Mitgliedschaft weiterer Jugendorga-15 

nisationen im BDKJ Diözesanverband 16 
Speyer oder in einem seiner Dekanats-17 
verbände setzt voraus: 18 

[…] 19 
9. Entrichtung eines pauschalen Beitrags. 20 
 21 
 22 
 23 

§ 11 Diözesanversammlung 24 
(1) Die Diözesanversammlung ist das obers-25 

te beschlussfassende Organ des Diöze-26 
sanverbandes. Ihr obliegen die grundle-27 
genden Entscheidungen über die Aufga-28 
ben des Diözesanverbandes. Ihre Aufga-29 
ben sind insbesondere 30 

[…] 31 
6. die Entgegennahme des Finanzberichts 32 

und der Beschluss des Haushalts-33 
plans. 34 

 35 
 36 
 37 

§ 11 Diözesanversammlung 38 
(6) Beratende Mitglieder der Diözesanver-39 

sammlung sind  40 
[…] 41 

8. eine Vertreterin oder ein Vertreter der 42 
DJK Sportjugend und  43 

9.  der Leiter der Hauptabteilung Pastora-44 
le Dienste und Gemeindearbeit. 45 

46 

Neu 47 
§ 6 Mitgliedschaft 48 
(3) Der Beitrag von auf Dekanats- bzw. 49 

Diözesanebene aufgenommenen Mit-50 
gliedsverbänden wird über das obers-51 
te Leitungsgremium des Mitglieds-52 
verbandes an den Rechtsträger des 53 
BDKJ Diözesanverbandes Speyer ent-54 
richtet, die den für die Bundesebene 55 
vorgesehenen Anteil an die Bundes-56 
stelle des BDKJ weiterleitet.  57 

 58 
 59 
§ 6 Mitgliedschaft 60 
(6) Die Mitgliedschaft weiterer Jugend-61 

organisationen im BDKJ Diözesanver-62 
band Speyer oder in einem seiner 63 
Dekanatsverbände setzt voraus: 64 

[…] 65 
9. Entrichtung eines pauschalen Bei-66 

trags an den Rechtsträger des BDKJ 67 
Diözesanverbandes Speyer. 68 

 69 
§ 11 Diözesanversammlung 70 
(1) Die Diözesanversammlung ist das 71 

oberste beschlussfassende Organ des 72 
Diözesanverbandes. Ihr obliegen die 73 
grundlegenden Entscheidungen über 74 
die Aufgaben des Diözesanverbandes. 75 
Ihre Aufgaben sind insbesondere 76 

[…] 77 
6.  die Wahl der weiteren Mitglieder des 78 

Trägerwerks. 79 
7. die Entgegennahme des Berichts des 80 

Trägerwerks des BDKJ Diözesanver-81 
band Speyer e.V.. 82 

 83 
§ 11 Diözesanversammlung 84 
(6) Beratende Mitglieder der Diözesan-85 

versammlung sind 86 
[…] 87 
8. eine Vertreterin oder ein Vertreter 88 

der DJK Sportjugend, 89 
9. der Leiter der Hauptabteilung Seel-90 

sorge und 91 
10.  zwei Mitglieder des Trägerwerks des 92 

BDKJ Diözesanverband Speyer e.V.. 93 
94 
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95 
§ 15 Rechtsträger und Gemeinnützigkeit 96 
(1) Die rechtsgeschäftliche Vertretung des 97 

BDKJ Diözesanverbandes Speyer wird 98 
von wenigstens zwei volljährigen Mit-99 
gliedern des Diözesanvorstandes wahr-100 
genommen. 101 

 102 
 103 
(2) Der BDKJ Diözesanverband Speyer ver-104 

folgt ausschließlich und unmittelbar 105 
gemeinnützige Zwecke nach der jeweils 106 
gültigen Abgabenordnung. 107 

 108 
 109 
 110 
 111 
(3) Bei der Auflösung des BDKJ Diözesan-112 

verbandes Speyer fällt bestehendes 113 
Vermögen der Diözese zu, die es für 114 
Zwecke der Jugendarbeit zu verwenden 115 
hat. Dies gilt auch, wenn der BDKJ Diö-116 
zesanverband Speyer ohne formalen Be-117 
schluss der Diözesanversammlung zu be-118 
stehen aufgehört hat. 119 

 120 
 121 
 122 
 123 
 124 
 125 
 126 
§ 26  Inkrafttreten und  127 
 Übergangsbestimmungen 128 
(1) Diese Diözesanordnung tritt nach Be-129 

schluss der Diözesanversammlung vom 130 
31.05.2008 und der Zustimmung des Di-131 
özesanbischofs und des Bundesvorstan-132 
des am 23.06.2008 in Kraft. Die Diöze-133 
sanordnung in der Fassung vom 134 
20.05.2001 verliert ihre Gültigkeit. 135 

 Die Diözesanversammlung vom 136 
08.11.2008 nahm in Angleichung an die 137 
Bundesordnung Änderungen vor, die 138 
nach Zustimmung des Diözesanbischofs 139 
am 05.12.2008 und des Bundesvorstan-140 
des am 21.04.2009 in Kraft treten. 141 

 142 
(2) Sofern die Ordnungen der Dekanatsver-143 

bände dieser Diözesanordnung bis zum 144 
31.12.2010 nicht angepasst werden, 145 
verlieren sie mit diesem Datum ihre 146 
Gültigkeit. 147 

148 

§ 15 Rechtsträger und Gemeinnützigkeit 149 
(1) Der BDKJ Diözesanverband Speyer 150 

verfolgt ausschließlich und unmittel-151 
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne 152 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte 153 
Zwecke“ der Abgabenordnung in der 154 
jeweils geltenden Fassung. 155 

 156 
(2) Der BDKJ Diözesanverband Speyer ist 157 

ein nichtrechtsfähiger Verein. Rechts- 158 
und Vermögensträger für den BDKJ 159 
Diözesanverband Speyer und alle sei-160 
ne Einrichtungen und Unternehmun-161 
gen ist das „Trägerwerk des BDKJ Diö-162 
zesanverband Speyer e.V.“ 163 

 164 
(3) Die stimmberechtigten Mitglieder des 165 

Diözesanvorstandes sind geborene 166 
Mitglieder des „Trägerwerk des BDKJ 167 
Diözesanverband Speyer e.V.“. Die 168 
weiteren Mitglieder, die voll ge-169 
schäftsfähig sind, des „Trägerwerks 170 
des BDKJ Diözesanverband Speyer 171 
e.V.“ werden von der Diözesanver-172 
sammlung auf zwei Jahre gewählt. 173 

 174 
(4) Der Diözesanvorstand beschließt, 175 

welches seiner stimmberechtigten 176 
Mitglieder den Vorsitz im „Trägerwerk 177 
des BDKJ Diözesanverband Speyer 178 
e.V.“ übernimmt. 179 
 180 

§ 26 Inkrafttreten und  181 
 Übergangsbestimmungen 182 
Diese Diözesanordnung tritt nach Beschluss 183 
der Diözesanversammlung vom XX.06.2012 184 
und der Zustimmung des Diözesanbischofs 185 
und des Bundesvorstandes am XX.XX.2012 186 
in Kraft. Die Diözesanordnung in der Fas-187 
sung vom 23.06.2008 verliert ihre Gültig-188 
keit. 189 
 190 


